
Verordnung
über das Naturschutzgebiet .Barnstedt-Melbecker Bach"

in der Gemeinde Betzendorf, Samtgemeinde Amelinghausen,
und den Gemeinden Barnstedt, Embsen und Melbeck,
Samtgemeinde Ilmenau, Landkreis Lüneburg, sowie

der Gemeinde Bienenbüttel, Landkreis Uelzen

Vom 6. 12. 2007

Aufgrund der §§ 24, 28 c, 29, 30, 34 bund 55 Abs. 3 NNatG
i. d. F. vom 11. 4. 1994 (Nds . GVBI. S. 155, 267), zuletzt geän­
dert durch Artik el 4 des Gesetzes vom 26. 4. 2007 [Nds. GVm.
S. 161), und des § 3 Abs. 3 ZustVO-Naturschutz vom 9. 12.
2004 (Nds. GVBI. S. 583 ) wird verordnet:

§ 1

Naturschutzgebiet
(1) Das in den Absä tzen 2 und 3 näher bezeichnete Gebie t

wird zum Naturschutzgebiet (NSG) .Ba rns tcdt-Melbccker Bach"
erklärt.

(2) Das NSG liegt in den Landkreisen Lüneburg und Uelzen .
Es befindet sich in der Geme inde Betzend orf der Samtgemein­
de Amelinghausen und den Gemeinden Barns tedt, Embsen
und Melbeck der Samt gemeinde Ilmenau sowie der Gemeinde
Bienenbüttel.

(3) Die Grenze des NSG ergibt sich aus der maßgebli chen
Karte im Maßstab 1 : 7 500 *) und aus der mitver öffen tlich ten
Übers ich tskar te im Maßstab 1: 50 000 (Anlage). Sie verläuft
auf der Innens eite des dort dargestellt en grauen Rasterb and es.
Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung. Sie können
von jederm ann währe nd der Dienststunden bei den Samtge­
meinden Amelin ghausen und Ilmenau , der Gemeinde Bienen­
büttel , den Landkreisen Lüneburg und Uelzen - untere
Naturschutzbe hörde n - un d dem Niedersächsischen Lan­
desbetrieb für Wasserwirtsch aft, Küs ten - und Naturschu tz,
Betriebsstelle Lüneburg, unent geltli ch eingesehe n werden .

(4) Das NSG ist zugleich Teil des Fauna-Flora -Habitat ­
(FFH-)Gebietes .J lmenau mit Nebenbächen" . In der Über­
sich tskar te ist die Teilfläche des NSG, die im FFH-Gebiet liegt
und der Umsetzung der FFH-Rich tlinie dient, gesondert ge­
ken nzeich net. In der maßgeblic hen Karte sind die Teilflächen
des NSG mit senkrec h ter Schraffur gekennz eichne t, die nicht
im FFH-Gebie t liegen und damit n icht der Ums etzung der
FFH-Richtlinie dienen .

(5) Das NSG hat eine Größe von ca. 310 ha.

§2

Schutzgegenstand und Schutzzweck
(1) Das NSG .Barns tedt-Melbecker Bach" liegt im Natur ­

rau m Uelzener und Bevenser Becken. Es um fasst die Niede­
rungen des Barnstedt-Melbecker Baches mit seinen Neben­
bächen , insbesond ere dem Glindenbach sowie der Billerbeck ,
von Betzendorf bis Melbeck und angrenze nde Talrandberei­
ehe . Der Barn stedt-M elbecker Bach mit seine n Zul äufen
zeichne t sich durch einen natu rn ahen , unverockert en , teil s
lan gsam, teil s schne ll fließenden, stark bis leicht mäandrie­
renden , üb erwi egend besc hatte ten Bachlauf mit vielfält igen
Strukturen aus . Die überw iegend geröllreiche Gewässersohl e
des Oberlau fs wird dur ch ein sandiges bis kiesiges Bett im
Mitt el- und Unterl auf abgelöst. Auf den nassen bis frisch­
feuch ten Standorten der Niede ru ng fin den sic h zahlreiche
seitlich zufließende Quellrinnsale . Die Bachtäler sind ge­
prägt von Feuchtwäld ern , insbesondere Auen - und Bruchwäl­
dern , Riedern und Röhricht en , Wiesen und Weiden . An den
Talrändern stocken Eiche n- und Buchenmischw älder . an die
sich in Teilb ereichen trockene Kiefernwäld er auf armen Sand­
böden ansc hließe n .

(2) Allgemeiner Schutzzweck für das NSG ist die Erha ltung ,
Pflege und naturnah e Entwicklung der Niederu ngen des Barn­
stedt-Melbecker Baches mit seine n Zul äufen als Lebensstätte
schutzbedürftiger Tier- und Pflanzenar ten und deren Lebens-

*) Hier nicht abgedruckt.

geme inschaften sowie als Land schaft von Seltenheit , besond e­
rer Eigenart, Vielfalt und herausragender Schönheit.

(3) Die Erklärung zum NSG bezweckt die Erh altung und
Förd erung insbesondere
1. naturnah er und durchgängiger Bachl äufe mit vorw iegend

kies ig-steinige m Sohl substrat, geri nge r Geschiebe- und
Sch webstofffracht und natürlichen Uferstrukturen sowie
naturnaher Stillgewässer ,

2. naturnaher Laubwälder der Auen- und Quellbereiche so­
wie mittlerer und bodensaurer Standorte,

3. von Hecken, Feldgehölzen und Einzelbäumen,
4. niederungstypischer Lebensräu me wie Feuchtgebüsc he,

Sümpfe, Röhri cht e und Rieder sowie Kleingewässer ,
5. extensiv genutzter, artenre icher Nass- und Feuc htgrünlän ­

dereien ,
6. der charakteris tischen, zum Teil bes tandsbedro hten Tier­

und Pflanzenarten , insbesond ere Vogel-, Säugetier- und
Fischarten , sowie ihrer Lebensgem einschaften ,

7. der weitgehenden Ruhe und Unges törthe it des Gebietes,
insbesondere während der Vogelbrut- und Aufzuchtze it
der Jun gen .

(4) Die Fläche des NSG, die im FFH-Gebie t liegt, ist Teil des
Europäischen Ökologischen Netzes "Natura 2000"; die Unter­
schutzs teIlung dient de r Erha ltung des Gebietes als FFH­
Gebiet nach der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) des
Rates vom 21. 5. 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens­
räume sow ie der wildlebenden Tiere un d Pflanze n (ABI. EG
Nr. L 206 S. 7; 1996 Nr . L 59 S. 63), zuletzt geänder t durch
Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. 11. 2006 (ABI. EU
Nr. L 363 S. 368).

(5) Besond erer Schutzzweck (Erhaltungsziele) für das NSG
im FFH-Gebiet ist die Erhaltung oder Wiederh erstellu ng eines
güns tigen Erhaltungszustandes durch
1. den Schutz und die Entwicklung insbesondere

a) des Barn stedt-Melbecker Bach es und seiner Zuflüsse
als von na türlicher Dynamik gepräg ter , ökologisch
durchgängiger Fließgewässer mit von hohem Gru nd­
wasserstand geprägten Niede ru ngen als Bestandteil des
Fließgewässerkomplexes der Ilrnenau ,

b) niederungstypischer, meist quelliger , natu rnaher Erlen­
und Birkenbruchwä lder. Erlen-Eschenwälde r und Bir­
ken - und Kiefern-M oorwälder ,

c) naturnaher Eiche n-Hainbuchenwälder im Übergangs­
bereich zu den Feuchtwä lde rn sowie naturnah er
Buch en- und Eichenmischwäld er in den Talrandberei­
chen,

d) kleinfl ächiger feucht er Moorgesellschaften .
e) Bach begleit en der Hoch staudenfluren , Rieder und

Sümpfe,
f) artenreicher Feucht- und Nasswiese n sowie Grünlän­

dereien mittlerer Standorte,
g) der Niederungsland schaft als Lebensraum insbesondere

von Bachneunauge, Groppe, Bachmuschel, Fischo tter
sowie seltener Vogelarten ,

2. die Erhaltung und Förderung insbesondere
a] der priorit ären Lebensraumtypen (Anhang I FFH-Richt­

lin ie)

aal 91DO Moorwälder
als kleinfl ächiger , naturnah er, torfmoosreich er
Birken- und Kiefern-M oorwald auf nährstoffar­
mcn, nassen Moorb öden mi t allen Altersph asen in
mosaikartigem Wechsel, mit s tandortgerech ten .
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ursprünglich im Naturraum heimischen Baumar-
ten, einem hohen Alt- und Totholzanteil, Höhlen-
bäumen, natürlich entstandenen Lichtungen und
strukturreichen Waldrändern einschließlich sei-
ner typischen Tier- und Pflanzenarten,

bb) 91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fra-
xinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
als naturnahe, feuchte bis nasse Erlen- und
Eschenwälder aller Altersstufen in Quellbereichen
und entlang des Barnstedt-Melbecker Baches so-
wie dessen Zuflüssen mit einem naturnahen Was-
serhaushalt, standortgerechten, ursprünglich im
Naturraum heimischen Baumarten, einem hohen
Alt- und Totholzanteil, Höhlenbäumen sowie spe-
zifischen Habitatstrukturen (Flutrinnen, Tümpel,
Verlichtungen) einschließlich ihrer typischen Tier-
und Pflanzenarten,

b) der übrigen Lebensraumtypen (Anhang I FFH-Richt-
linie)
aa) 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit

Vegetation des Ranunculion fluitantis und Callitri-
cho batrachion
des Barnstedt-Melbecker Baches und seiner Zu-
flüsse als naturnahe Fließgewässer mit unverbau-
ten Ufern, vielfältigen Sedimentstrukturen, guter
Wasserqualität, natürlicher Dynamik des Abfluss-
geschehens, einem durchgängigen, unbegradigten
Verlauf und naturnahem Auwald- und Gehölz-
saum sowie gut entwickelter flutender Wasser-
vegetation an besonnten Stellen einschließlich der
typischen Tier- und Pflanzenarten,

bb) 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)
als artenreiche, wenig gedüngte, vorwiegend ge-
mähte Wiesen auf mäßig feuchten bis mäßig tro-
ckenen Standorten, teilweise im Komplex mit
Feuchtgrünland oder Magerrasen einschließlich
ihrer typischen Tier- und Pflanzenarten,

cc) 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore
als kleinflächig vorkommende, naturnahe, wald-
freie Übergangs- und Schwingrasenmoore, u. a.
mit torfmoosreichen Seggen-Riedern, auf sehr nas-
sen, nährstoffarmen Standorten, im Komplex mit
anderen Moortypen einschließlich ihrer typischen
Tier- und Pflanzenarten,

dd) 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)
als naturnahe, strukturreiche Buchenwälder an
den Talkanten auf bodensauren Standorten mit al-
len Altersphasen in mosaikartigem Wechsel, mit
standortgerechten, ursprünglich im Naturraum
heimischen Baumarten, einem hohen Alt- und
Totholzanteil, Höhlenbäumen, natürlich entstan-
denen Lichtungen und vielgestaltigen Waldrän-
dern einschließlich ihrer typischen Tier- und
Pflanzenarten,

ee) 9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer
Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchenwald
(Carpinion betuli)
als naturnahe bzw. halbnatürliche, strukturreiche
Eichenmischwälder auf feuchten bis nassen Stand-
orten mit allen Altersphasen in mosaikartigem
Wechsel, mit standortgerechten, ursprünglich im
Naturraum heimischen Baumarten, einem hohen
Alt- und Totholzanteil, Höhlenbäumen, natürlich
entstandenen Lichtungen und vielgestaltigen Wald-
rändern einschließlich ihrer typischen Tier- und
Pflanzenarten,

ff) 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sand-
ebenen mit Quercus robur
als naturnahe bzw. halbnatürliche, strukturreiche
Eichenmischwälder auf nährstoffarmen Sand-

böden mit allen Altersphasen in mosaikartigem
Wechsel, mit standortgerechten, ursprünglich im
Naturraum heimischen Baumarten, einem hohen
Alt- und Totholzanteil, Höhlenbäumen und viel-
gestaltigen Waldrändern einschließlich ihrer typi-
schen Tier- und Pflanzenarten,

c) der Tierarten (Anhang II FFH-Richtlinie)

aa) Fischotter (Lutra lutra)

als eine vitale, langfristig überlebensfähige Popula-
tion u. a. durch Sicherung und Entwicklung natur-
naher, durchgängiger Gewässer und Auen (insbe-
sondere geprägt von einer natürlichen Gewässer-
dynamik, strukturreichen Gewässerrandbereichen
mit vielfältigen Deckungsmöglichkeiten, hohem
Fischreichtum, störungsarmen Niederungsberei-
chen, Bach begleitenden Auenwäldern und Ufer-
gehölzen sowie einer hohen Gewässergüte), Siche-
rung und Förderung der Wandermöglichkeit des
Fischotters entlang der Fließgewässer (z. B. Bermen,
Umfluter),

bb) Bachneunauge (Lampetra planeri)

als eine vitale, langfristig überlebensfähige Popula-
tion im durchgängigen, unbegradigten, sauerstoff-
reichen und sommerkühlen Barnstedt-Melbecker
Bach mit seinen Zuflüssen (Gewässergüte II oder
besser), mit Laich- und Aufwuchshabitaten mit
vielfältigen Sedimentstrukturen und Unterwasser-
vegetation (kiesige und sandige, flache Abschnitte
mit mittelstarker Strömung) sowie naturraumtypi-
scher Fischbiozönose,

cc) Groppe (Cottus gobio)

als eine vitale, langfristig überlebensfähige Popula-
tion im durchgängigen, unbegradigten, schnell
fließenden, sauerstoffreichen und sommerkühlen
Barnstedt-Melbecker Bach mit seinen Zuflüssen
(Gewässergüte II oder besser) mit vielfältigen Sedi-
mentstrukturen (kiesiges, steiniges Substrat), un-
verbauten Ufern und Verstecken unter Wurzeln,
Steinen, Holz bzw. flutender Wasservegetation so-
wie naturraumtypischer Fischbiozönose,

dd) Bachmuschel (Unio crassus)

als eine vitale, langfristig überlebensfähige Popula-
tion in naturnahen, strukturreichen, durchgängi-
gen Fließgewässern mit stabiler, zum Teil steinig-
kiesiger Gewässersohle, hoher Wasserqualität (Ge-
wässergüte II oder besser) sowie einer typischen
Fischartenzusammensetzung in einer gebietstypi-
schen Individuendichte als Lebensraum der Mu-
scheln,

ee) Kammmolch (Triturus cristatus)

als eine vitale, langfristig überlebensfähige Popula-
tion in unbeschatteten, nicht zu kleinen Gewäs-
sern mit Flachwasserzonen sowie Tauch- und
Schwimmblattpflanzen in strukturreicher Umge-
bung mit geeigneten Landhabitaten (Brachland,
Wald, extensives Grünland, Hecken) und Verbund
zu weiteren Vorkommen; die Gewässer besitzen
einen nur geringen, natürlichen Fischbestand oder
sind zeitweise austrocknend und überwiegend
fischfrei.

(6) Die Umsetzung der vorgenannten Erhaltungsziele auf
land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie von Pflege- und
Entwicklungsmaßnahmen soll insbesondere durch Angebote
des Vertragsnaturschutzes erfolgen.

§ 3

Schutzbestimmungen

(1) Gemäß § 24 Abs. 2 NNatG sind im NSG alle Handlun-
gen verboten, die das NSG oder einzelne seiner Bestandteile
zerstören, beschädigen oder verändern, sofern in dieser Ver-
ordnung nichts anderes bestimmt ist.
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(2) Gemäß § 24 Abs. 2 NNatG darf das NSG außerhalb der
Wege nicht betreten oder auf sonstige Weise aufgesucht wer-
den. Als Wege gelten nicht Trampelpfade, Wildwechsel,
Waldschneisen und Rückelinien.

(3) Darüber hinaus werden folgende Handlungen, die das
NSG oder einzelne seiner Bestandteile gefährden oder stören
können, untersagt:
1. Hunde frei laufen zu lassen,
2. wild lebende Tiere oder die Ruhe der Natur ohne vernünf-

tigen Grund durch Lärm oder auf andere Weise zu stören,
3. die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen,

Wege und Plätze mit Kraftfahrzeugen zu befahren oder
Kraftfahrzeuge dort abzustellen,

4. im NSG und außerhalb in einer Zone von 500 m Breite um
das NSG herum unbemannte Luftfahrzeuge (z. B. Modell-
flugzeuge, Drachen) zu betreiben und mit bemannten Luft-
fahrzeugen (z. B. Ballonen, Hängegleitern, Gleitschirmen,
Hubschraubern) zu starten,

5. organisierte Veranstaltungen ohne Zustimmung der zu-
ständigen Naturschutzbehörde durchzuführen.

(4) Die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd bleibt unbe-
rührt. Dem allgemeinen Verbot gemäß Absatz 1 unterliegt je-
doch die Neuanlage von
1. Wildäckern, Wildäsungsflächen, Futterplätzen und Hege-

büschen ohne Zustimmung der zuständigen Naturschutz-
behörde,

2. mit dem Boden fest verbundenen jagdwirtschaftlichen
Einrichtungen (wie z. B. Hochsitzen) und anderen jagd-
wirtschaftlichen Einrichtungen in nicht ortsüblicher land-
schaftsangepasster Art und ohne Anlehnung an Gehölz-
bestände.

(5) Die zuständige Naturschutzbehörde kann bei den in
den Absätzen 3 und 4 genannten Fällen zur Erteilung ihrer
Zustimmung Regelungen zu Zeitpunkt, Ort und Ausfüh-
rungsweise treffen, die geeignet sind, Beeinträchtigungen oder
Gefährdungen des NSG, einzelner seiner Bestandteile oder
seines Schutzzwecks entgegenzuwirken.

§ 4
Freistellungen

(1) Die in den Abs. 2 bis 5 aufgeführten Handlungen oder
Nutzungen sind von den Regelungen des § 24 Abs. 2 NNatG
und des § 3 freigestellt und bedürfen keiner naturschutzrecht-
lichen Befreiung.

(2) Allgemein freigestellt sind
1. das Betreten des Gebietes durch die Eigentümer und Nut-

zungsberechtigten sowie deren Beauftragte zur rechtmäßi-
gen Nutzung oder Bewirtschaftung der Grundstücke,

2. das Betreten des Gebietes und die Durchführung von Maß-
nahmen:
a) durch Bedienstete der Naturschutzbehörden sowie de-

ren Beauftragte zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben,
b) durch Bedienstete anderer Behörden und öffentlicher

Stellen sowie deren Beauftragte in Erfüllung der dienst-
lichen Aufgaben dieser Behörden,

c) im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht,
d) zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung sowie Unter-

suchung und Kontrolle des Gebietes im Auftrag oder
auf Anordnung der zuständigen Naturschutzbehörde
oder mit deren Zustimmung,

e) zur wissenschaftlichen Forschung und Lehre sowie In-
formation und Bildung mit Zustimmung der zuständi-
gen Naturschutzbehörde,

3. das Betreten des Gebietes in entsprechend vor Ort gekenn-
zeichneten Bereichen in den Ortslagen von Barnstedt und
Melbeck; die Auswahl und die Kennzeichnung der Berei-
che erfolgt im Einvernehmen mit der zuständigen Natur-
schutzbehörde,

4. die ordnungsgemäße Unterhaltung der Wege mit Sand-,
Kies- und Lesesteinmaterial, soweit dies für die freigestell-
ten Nutzungen erforderlich ist, sowie der öffentlich gewid-

meten Straßen in der bisherigen Art und im bisherigen
Umfang,

5. die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung an und in
Gewässern zweiter und dritter Ordnung nach den Grund-
sätzen des NWG und nach folgenden aus dem Schutz-
zweck hergeleiteten Vorgaben:
a) Grundräumungen und das Auf-den-Stock-Setzen von

Ufergehölzen mit Zustimmung der zuständigen Natur-
schutzbehörde,

b) die Unterhaltung des Barnstedt-Melbecker Baches und
seiner Nebenbäche in den Waldbereichen umfasst aus-
schließlich die Entfernung punktueller Abflusshinder-
nisse,

6. die Nutzung, Unterhaltung und Instandsetzung der beste-
henden rechtmäßigen Anlagen und Einrichtungen in der
bisherigen Art und im bisherigen Umfang,

7. die sachgerechte Pflege von Hecken und anderen Gehöl-
zen außerhalb des Waldes.

(3) Freigestellt ist die ordnungsgemäße landwirtschaftliche
Bodennutzung auf den in der maßgeblichen Karte dargestell-
ten Flächen nach guter fachlicher Praxis und nach folgenden
Vorgaben:
1. die Nutzung der in der maßgeblichen Karte kariert darge-

stellten Ackerflächen ohne Ausbringung von Klärschlamm,
2. die Umwandlung von Acker in Grünland und die an-

schließende Nutzung gemäß Nummer 3,
3. die Nutzung der in der maßgeblichen Karte punktiert dar-

gestellten Dauergrünlandflächen
a) ohne Behandlung mit chemischen Pflanzenschutzmit-

teln; die zuständige Naturschutzbehörde kann Ausnah-
men hiervon zustimmen; in Zweifelsfällen erfolgt dies
unter Hinzuziehung des Pflanzenschutzamtes,

b) ohne organische Düngung mit Ausnahme von Stall-
mist,

c) ohne Veränderung der Bodengestalt,
d) ohne Erneuerung der Grasnarbe durch Umbruch; zu-

lässig sind Über- oder Nachsaaten, auch im Scheiben-
oder Schlitzdrillverfahren, sowie die Beseitigung von
Wildschäden,

e) ohne ackerbauliche Zwischennutzung,
f) bei Beweidung unter Auszäunung der Bäche, Waldrän-

der, Feld- und Ufergehölze,
4. die Unterhaltung und Instandsetzung bestehender Entwäs-

serungseinrichtungen, jedoch ohne zusätzliche Entwässe-
rungsmaßnahmen,

5. die Unterhaltung und Instandsetzung bestehender Weide-
zäune und Viehtränken sowie deren Neuerrichtung in
ortsüblicher Weise,

6. die Unterhaltung und Instandsetzung rechtmäßig be-
stehender Viehunterstände; deren Neuerrichtung in orts-
üblicher Weise mit Zustimmung der zuständigen Natur-
schutzbehörde,

7. die Wiederaufnahme der Bewirtschaftung von vorüber-
gehend nicht genutzten Flächen, die an einem landwirt-
schaftlichen Extensivierungs- und Stilllegungsprogramm
teilgenommen haben, sowie von vorübergehend nicht
genutzten Ackerflächen (Stilllegungsflächen).

8. Die Freistellungen gelten für die Pferdehaltung entspre-
chend.

(4) Freigestellt ist die ordnungsgemäße Forstwirtschaft i. S.
des § 11 NWaldLG und nach weiteren aus dem Schutzzweck
hergeleiteten Vorgaben:
1. auf allen Waldflächen einschließlich der Nadelholzbe-

stände:
a) ohne Standortveränderungen, insbesondere durch Ver-

änderungen des Bodenreliefs, Entwässerungs- oder sons-
tige Meliorationsmaßnahmen,

b) ohne Düngung, ausgenommen ist die punktuelle Pflanz-
lochdüngung bei Waldumbaumaßnahmen auf grund-
wasserfernen Standorten,



c) ohne Komp ens ati on skalkungen in den Bachniede­
rungen sowie au f vermoorten und grundwassernahen
Standorten,

d) unter Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nur im
Kalam itätenfall nach Abstimmung mit der Nordwest­
deutschen Forstlichen Versuchsanstalt und mit Zu­
stimmung der zuständigen Naturschutzbehörde; ohne
Zustimmung zulässig ist die Anwendung von Pflan ­
zenschutzmitte ln zum Schutz von lagern dem Holz so­
wie von Pheromonfallen oder vergleichbaren bio tech­
nischen Verfahren,

2. zusätzlich in den naturnahen Laubwaldbeständen:
a) zur Erh altung und Entwicklung der Auen- und Moor ­

wälder (prioritäre Lebensraumtypen 91DO und 91EO)
durch Förderung und Verwendung standortgerechter,
ursprünglich im Naturraum heimisch er Laubbaumar­
ten wie z. B. Erle , Esche, Birke , Flatterulme, Stieleiche;
zulässig ist die einzelstammweise Holzentnahme auf
ganzer Fläche ; Kah lschläge sind beschränkt auf maxi­
mal 0,5 ha zusammenhängender Waldfläche,

b) zur Erha ltung und Entwicklung der übrigen na tur­
nahen Laubwäld er unter Förderung und bevorzugter
Verwendung standortgerechter, ursprünglich im Natur­
raum heimisch er Laubbaumart en wie z. B. Rotbuche,
Hainbuche, Stieleiche und eines angemessenen Anteils
von Neben- und Pion ierbaumarten und Straucharten
auf der Grundlage der Ergebnisse der forstli chen Stand­
ortkartierung; zu lässig ist die einzelstammweise Holz­
entnahme auf ganzer Fläche; Kahlschläge sind be­
schränkt auf maximal 1 ha zusammenhängender Wald­
fläche,

c) die Durchführung von Durchforstungs- und Holzernte­
maßnahmen nur in der Zeit vom 1. August eines jeden
Jahres bis 28./29. Februar des dar auf folgenden Jahres ;
eine Holzentnahme außerhalb dieses Zeitraums ist mit
Zus timmung der zuständigen Naturschutzbehörde zu­
lässig ; die notwendige Kalam itätennutzung ist ganz­
jährig zu läss ig,

d) die Erst aufforstung insbesondere Bach begleit ender
Flächen bis zu einer Größe von 3 ha mit standortgerech­
ten , ursprünglich im Naturraum heimischen Geh ölz­
arten wie Erle , Esche, Stiele ich e und Flatterulme im
Ein vernehmen mit der zuständigen Naturschutzbe­
hörde.

(5) Freigestellt ist die ordnungsgemäße fischereiliehe Nut­
zung unter größtmöglicher Schonung der natürlich vorkom­
menden Wasser- und Schwimmblattpflanzen sowie des natür­
lichen Uferbewuchses und nach folgenden Vorgaben:
1. das Angeln im Barnstedt-Melbecker Bach und seinen Zu­

flüss en; Fischbesatzmaßnahmen nur mi t Zustimmung der
zuständigen Naturschutzbehörde,

2. die Bewirts chaftung der rechtmäßig bestehenden Teiche
bei weitestgehender Vermeidung von Sand - und Schlamm­
einträgen in die Fließgewässer,

3. Einsatz von Reusen nur, soweit eine Gefährdung von
Fischottern durch Otterschutzgitter oder andere techni­
sch e Maßnahmen verhindert wird.

(6) Die zuständige Naturschutzbehörde kann bei den in
den Absä tzen 2 bis 5 genannten Fällen zur Erteilung ihrer Zu­
stimmung oder ihres Einvernehmens Regelungen zu Zeit ­
punkt, Ort und Ausführungsweise treffen, die geeign et sind,

Beeinträchtigungen oder Gefährdungen des NSG, einzelner
sein er Bestandteile oder seines Schutzzwecks entgegen zu ­
wirken .

(7) Weitergehende Vorschriften der §§ 28 a und 28 b NNatG
bleiben unberührt.

(8) Bestehende behördliche Genehmigungen, Erlaubnisse
oder sonstige Verwaltungsakte bleiben unberührt.

§5

Befreiungen

Von den Verboten dieser Verordnung kann die zuständige
Naturschutzbehörde nach Maßgabe des § 53 NNatG Befreiung
gewähren. Eine Befreiung zur Realis ierung von Plänen und
Projekten kann gewährt werd en , wenn sie sich im Rahmen
der Prüfung na ch § 34 c Abs. 1 NNatG als mit dem Schutz­
zweck dieser Verordnung vereinbar erweisen oder die Voraus ­
setzungen des § 34 c Abs . 3 und 5 NNatG erfü llt sind .

§6

Pflege- und Entwicklungsrnaßnahmen

(1) Zur Kennzeichnung des NSG sowie zur weiteren Infor ­
mation üb er das NSG ist von den Eigentümern und sonstigen
Nutzungsberechtigten das Aufst ellen von Schildern zu dulden.

(2) Dem Schutzzweck dienende Maßnahmen können - so­
weit erforderlich - in einem Pflege- und Entwicklungsplan
für das NSG dargestellt werden, dies gilt insb esondere für
Maßnahmen

1. zur Erha ltung und Wiederherstellung des ökologisch durch­
gän gigen , naturnahen Fließgewässersystems des Barn­
stedt-Melbecker Baches,

2. zur Erhaltung und Wiederherstellung naturraumtypischer
Gewässergüte- und Abflussverhältnisse, insb esondere durch
Reduzierung von Stoff- und Sedimenteinträgen,

3. zur Förd erung von ungenutzten Gewässerrandstreifen,

4. zur Erhaltung und Entwicklung naturnaher, insb esondere
Bach begleitender Laubwaldbestände,

5. zur Erhaltung und Wiederherstellung eines naturnahen
Wasserhaushalts im Gebiet sowie von naturraumtypischen
Quellbiotopen .

§7

Verstöße

(1) Ordnungswidrig gemäß § 64 Nr. 1 NNatG handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Regelungen des § 3 Abs. 3
verstößt, ohne dass eine na ch § 3 Abs. 3 erforderliche Zus tim ­
mung ert eilt oder eine Befreiung gewährt wurde.

(2) Ordnungswidrig gemäß § 64 Nr. 4 NNatG handelt , wer
vorsätzli ch oder fahrlässig entgegen § 24 Abs . 2 NNatG das
Gebiet oder einzelne seiner Bestandteile zerstört, beschädigt
oder verändert oder wer das Gebiet außerhalb der Wege be­
tritt, ohne dass eine nach § 3 Abs . 4 oder § 4 erforderliche Zu­
stimmung erteilt, das na ch § 4 erforderliche Einvern ehmen
hergestellt oder eine Befreiung gewährt wurde.

§ 8

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag na ch ihrer Verkündung im
Nds. MBl. in Kraft.

Hannover, den 6. 12. 2007

Niedersächsischer Landesbetrieb
I für Wasserwirtschaft, Küsten - und Natursc hutz

Dr. Keuffel




